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1. Ziel 

Mit dem Bernerstich wird den Schützen im Kanton Bern ein eigener Vereinskonkurrenz-
Wettkampf angeboten. 

2. Grundlagen 

Dieses Reglement ist abgestützt auf die RSPS, sowie auf die Reglemente für die 
Vereinskonkurrenz Gewehr 300m und Pistole 10/25/50m des SSV. 

Der Anlass ist lizenzpflichtig. 

3. Durchführung 

Der Berner Schiesssportverband (BSSV) führt jährlich den Bernerstich als 
Vereinswettkampf und als Einzelwettkampf durch. 

Der Wettkampf ist für alle Vereine G-300, P-50 und P-25 des BSSV offen. 

Mit der Durchführung ist die Abteilung Gewehr 300 des BSSV beauftragt. 

4. Teilnahme 

Alle Schützinnen und Schützen des BSSV.  

Die Teilnehmer sind nur für ihren Disziplinen-Stammverein teilnahmeberechtigt. 

5. Organisation 

Die Unterlagen werden den Vereinen, welche im Vorjahr teilgenommen haben, durch 
den BSSV bis Mitte März zugestellt. 

Neuanmeldung gemäss AFB an den Ressortleiter. 

Der Wettkampf dauert bis Ende September des laufenden Jahres. 

Termin für die Abrechnung gemäss AFB. 

 

6. Schiessprogramme 
6.1 Gewehr 300m 

Scheibe: A 10 
Probeschüsse:  unbeschränkt 
Schussfolge: 6 Schuss Einzelfeuer 
 4 Schuss Serie, ohne Zeitbeschränkung 
Waffen: Sportgewehre  
 Ordonnanzgewehre  
Stellungen: gemäss RSPS   

6.2 P50m 
Scheibe: P 1m -10 
Probeschüsse: unbeschränkt 
Schiessprogramm: 10 Einzelfeuer 
Waffen: Ordonnanzpistolen (OP),   
 Freipistolen (FP) und 
 Randfeuerpistolen (RF) 

6.3 P25m 
Scheibe: SF-ISSF (5 – 10) 
Probeschüsse:  1 Serie à höchstens 5 Schuss in 50 Sekunden 
Schusszahl: 15 
Wettkampfschüsse: 1 Serie von 5 Schuss in 50 Sekunden 
 1 Serie von 5 Schuss in 40 Sekunden 
 1 Serie von 5 Schuss in 30 Sekunden 
 Der Wettkampf wird ohne Zeitangabe kommandiert. 
 
Waffen: Ordonnanzpistolen (OP),   
 Randfeuerpistolen (RF) 
 Zentralfeuerpistolen (ZF) 
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7. Vereinswettkampf 

7.1 Kategorien 

Der BSSV hat für den Vereinswettkampf folgende Kategorien festgelegt.  

Gewehr 300m:   Kategorie 1 bis 4 nach SSV 

Pistole 25m:  Kategorie 1 und 2 nach SSV 

Pistole 50m:  Kategorie 1 (1+2 nach SSV) und Kategorie 2 (3 nach SSV) 

7.2 Pflichtresultate: 

 Mindestpflichtresultate Gewehr 300m  

 1. Kategorie 50% der Teilnehmer (im Minimum 12) 

 2. Kategorie 50% der Teilnehmer (im Minimum 10) 

 3. Kategorie 50% der Teilnehmer (im Minimum 8) 

 4. Kategorie 50% der Teilnehmer (im Minimum 6) 

 Mindestpflichtresultate Pistole  

 25m: Alle Kategorien 50% der Teilnehmer (im Minimum 5) 

 50m: Alle Kategorien 50% der Teilnehmer (im Minimum 5) 

 Bruchteile fallen weg. 

7.3  Berechnung der Vereinsresultate 300/50/25m 

Zur Ermittlung der Vereinsresultate werden die besten Einzelresultate der Hauptdoppel 
berücksichtigt, unabhängig mit welchem Sportgerät sie erzielt wurden. 

 Das Vereinsresultat berechnet sich wie folgt: 

 1. Summe der Pflichtresultate, plus 2 Prozent der Summe aller Nichtpflichtresultate 

 2. Die Summe wird geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate 

 3. Die Berechnung erfolgt auf 3 Dezimalstellen, danach wird abgerundet. 

 Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, dann die besseren 
Einzelresultate. 

7.4 Vereinsauszeichnung  

 Für die drei ersten Vereine pro Kategorie werden Vereinsauszeichnungen abgegeben.  

 Vereinsauszeichnungen gemäss AFB 

 Die Vereinsauszeichnungen werden in Kranzkarten ausbezahlt.  

8. Einzelwettkampf 

8.1 Auszeichnungslimiten  

 gemäss AFB 

8.2 Einzelauszeichnung  

 gemäss AFB 

9. Finanzielles 

Für die die Teilnahme wird ein Startgeld erhoben gemäss AFB.   

10. Schlussbestimmungen 

Für alle im vorstehenden Reglement nicht erfassten Fälle gelten die jeweiligen Vor-
schriften des SSV.  

Dieses Reglement wurde von der Geschäftsleitung des BSSV am 15.10.2021 genehmigt 
und tritt ab 01.01.2022 in Kraft. Es ersetzt alle früheren Grundlagen und Reglemente. 

 
Berner Schiesssportverband  
Der Präsident:  Martin Steinmann  
Abteilung G300m:  René Weber 
 


